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Gestalte deine Stadt! 

 
Ideen formulieren, Vorschläge machen und sich in das 
Stadtgeschehen einbringen, geht in Gelsenkirchen an  
vielen Stellen und auf unterschiedlichen Wegen.  
 
Ob über formale Verfahren wie Wahlen, Bürgerbegehren 
oder Einwohneranträge, Angebote wie das Bezirksforum 
oder unmittelbares Engagement in einem Ehrenamt –  
als Bürgerin oder Bürger Gelsenkirchens stehen Ihnen ver- 
schiedene Möglichkeiten offen, Ihre Stadt mitzugestalten.  
 
Mehr Informationen zu den einzelnen 
Beteiligungsmöglichkeiten unter: 
www.gelsenkirchen.de/beteiligung

Gestalte deine Stadt 
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Finanzielle Unterstützung 
für Ideen 

 

Sie haben eine Idee für ein bestimmtes  
Projekt, aber brauchen finanzielle Unter-
stützung für die Umsetzung? Dann gibt  
es verschiedene Anlaufstellen, bei denen  
Sie Zuschüsse erhalten können. 
 

Bezirksforum 
Das Bezirksforum ist eine direkte, bezirksbezogene Betei-
ligung am Haushalt der Stadt Gelsenkirchen. Auf öffent -
lichen Versammlungen in den fünf Stadtbezirken werden 
Vorschläge für den jeweiligen Stadtbezirk gesammelt.  
Für die Realisation der Ideen stehen im diesjährigen  
Bezirksforum stadtweit 270.000 Euro bereit.  
www.gelsenkirchen.de/bezirksforum  
 

Bürgerstiftung 
Die Bürgerstiftung fördert Projekte und Aktivitäten aus 
fast allen Bereichen: Von Kunst und Kultur über Bildung, 
Sport bis hin zum Umweltschutz. Förderkriterien sind 
unter anderem ehrenamtliches Engagement und Innova-
tion. Für die Förderung gibt es keine feste Obergrenze. 
www.buergerstiftung-gelsenkirchen.de 
 

Quartiersfonds 
In den vier Gelsenkirchener Stadterneuerungsgebieten 
Rotthausen, Neustadt, Bochumer Straße und Schalke-
Nord gibt es die Möglichkeit, Projekte finanziell fördern  
zu lassen. Voraussetzung ist, dass die Projekte noch nicht 
begonnen haben und bestimmten Zielen dienen, wie etwa 
der Integration, der Imageverbesserung des Stadtteils 
oder der Vernetzung von Akteuren. Weitere Informationen 
geben die einzelnen Stadtteilbüros.   
www.stadterneuerung-gelsenkirchen.de 



Gelsenkirchen mitgestalten
Als Bürgerin und Bürger der Stadt Gelsenkir-
chen haben Sie verschiedene Möglichkeiten 
der Beteiligung und Wege, mit der Stadtver-
waltung in Kontakt zu treten. 

 

GE-meldet: Der Mängelmelder 
Mit dieser App können Sie schnell und unbürokratisch die 

Stadt über Mängel und Ärgernisse aller Art unterrichten – von  
wilder Müllentsorgung über Schlaglöcher, beschädigte oder un-
lesbare Verkehrszeichen bis zu Defekten auf Kinderspielplätzen. 
https://maengelmelder.gelsenkirchen.de 

 

Bezirksforum  
Das Bezirksforum ist eine direkte Beteiligung am Haushalt 

der Stadt Gelsenkirchen. Auf öffentlichen Versammlungen in  
den fünf Stadtbezirken werden Vorschläge für den jeweiligen 
Stadtbezirk gesammelt. Für die Realisa tion der Ideen stehen  
im diesjährigen Bezirksforum stadtweit 270.000 Euro bereit.  
www.gelsenkirchen.de/bezirksforum 

 

Fragestunden in den Bezirksvertretungen 
Die Bezirksvertretungen können Fragestunden für Ein-

wohnerinnen und Einwohner als Tagesordnungspunkt beschlie-
ßen. Die Fragen müssen schriftlich gestellt werden und zehn  
Tage vor der Sitzung bei der Verwaltung vorliegen. 

 

Betroffene in Ausschüssen anhören 
Die Ausschüsse können beschließen, dass zu einzelnen 

Punkten der Tagesordnung Sachverständige oder Einwohnerin -
nen und Einwohner in der Ausschusssitzung gehört werden.  
Sie dürfen sich jedoch nicht an der Beratung beteiligen  
(§ 33 der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse).  
 

Beirat für Senioren, Beirat für Menschen 
mit Behinderung, Integrationsrat,  

Jugendrat, Kinderbeauftragte 
Die Stadt hat für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit 
Behinderungen, Migrantinnen und Migranten, Jugendliche 
und Kinder Vertretungen gebildet. Dort können alle Interes-
sierten mitwirken. 

 

Mitwirkung bei Plankonzepten 
Bei der Aufstellung, Änderung oder Aufhebung von 

Bebauungsplänen, des regionalen Flächennutzungsplans 
und des Landschaftsplans gibt es eine zweistufige Beteili-
gung der Öffentlichkeit. Auch bei anderen Planungen, wie 
zum Beispiel bei der Erstellung von integrierten Stadtteil-
konzepten, können Sie sich einbringen und mitwirken. 

 

Haushaltsplan einsehen 
Die Verwaltung leitet den Entwurf des Haushalts-

plans an den Rat. Bis zum endgültigen Beschluss wird der 
Entwurf des Haushaltsplans öffentlich ausgelegt. Einwohne-
rinnen und Einwohner bzw. Abgabepflichtige können in  
dieser Zeit in einer Frist von mindestens 14 Tagen gegen  
den Entwurf Einwendungen erheben (§ 80 Absatz 3  
Gemeindeordnung NRW). 

 

Einwohnerantrag 
8.000 Einwohnerinnen und Einwohner ab 14 Jahren 

können schriftlich bei der Verwaltung beantragen, dass der 
Rat ein Thema behandelt, für das er gesetzlich zuständig ist.  
 
Der Antrag muss bis zu drei Personen benennen, die den 
Einwohnerantrag vertreten (§ 25 Gemeindeordnung NRW). 

 

Bürgerentscheid (Bürgerbegehren) 
Vier Prozent der Bürgerinnen und Bürger können 

schriftlich beantragen (Bürgerbegehren), dass sie an Stelle 

des Rates über eine Angelegenheit der Stadt selbst ent-
scheiden (Bürgerentscheid). Der Rat kann mit Zweidrittel-
mehrheit beschließen, dass über eine Angelegenheit der 
Stadt ein Bürgerentscheid stattfindet (Ratsbürgerentscheid) 
(§ 26 Gemeindeordnung NRW). 

 

Präventionsrat und Gebietsbeiräte 
Der Präventionsrat und die Gebietsbeiräte sind 

Gremien, über die sich engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger in ihren Stadtbezirken einbringen und sie mitgestal-
ten können. 

 
Bürgereingaben 

Nach § 24 der Gemeindeordnung NRW dürfen sich 
alle Bürgerinnen und Bürger schriftlich mit konkreten 
Handlungsanregungen und Beschwerden an den Rat der 
Stadt oder die Bezirksvertretung wenden. Die Anregun-
gen oder Beschwerden müssen in den Aufgabenbereich 
der Stadt fallen und sollten möglichst konkret formulie-
ren, was von den politischen Gremien geprüft oder bear-
beitet werden soll. Für unkomplizierte und kurzfristige 
Beschwerden empfiehlt sich hingegen der Weg über den 
Mängelmelder GE-meldet. 
 
 
 
Und sonst? 

Ihr Anliegen ist nicht dabei? Dann gehen Sie einfach  
ins Netz. Auf www.gelsenkirchen.de finden Sie Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner zu vielen verschiede-
nen Themen der Stadt. 
 
Sie suchen den direkten Kontakt in die Politik? Dann  
können auch die verschiedenen Mandatsträgerinnen und 
-träger wie etwa Bezirks- oder Stadtverordnete Ansprech-
partnerinnen und -partner für Sie sein.
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